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Vorwort zur 6.Auflage

Seit dem Frühjahr 2010 haben sich die Rechtsprechung und das Schrifttum zum
OEG und zum Leistungsrecht des BVG weiterentwickelt. Vom Gesetzgeber ist der
Berufsschadensausgleich des § 30 Abs. 3ff. BVG vereinfacht, der § 10 OEG ist er-
gänzt worden. Im Anhang dieses Werkes sind neben den bisherigen Gesetzestexten,
u. a. das BVG, die Anrechnungsverordnung, die Ausgleichsrentenverordnung, die
Berufsschadensausgleichsverordnung und die dazugehörigen Vergleichseinkom-
men aufgenommen worden, um dem Praktiker die Möglichkeit zu geben, ohne
die Hinzuziehung weiterer Hilfsmittel eine Ausgleichsrente oder einen Berufsscha-
densausgleich zu berechnen. Mit der neuen Auflage steht dem Anwender wieder
ein aktueller Ratgeber in allen Fragen des OEG zur Verfügung.

Hannover/Meppen, im Januar 2015 Die Verfasser

Vorwort zur 5.Auflage

Über zehn Jahre nach Erscheinen der 4. Auflage haben sich das Opferentschädi-
gungsgesetz und die dazugehörige Rechtsprechung erheblich verändert und wei-
terentwickelt. Eine Neuauflage des Kommentars war daher überfällig.

Die Gesetzesänderungen seit 1999, besonders das 3. OEG-Änderungsgesetz im
Jahre 2009, sind berücksichtigt. Ebenso die neue Rechtsprechung und Literatur.

Es bleibt dabei, dass ein Kommentar von Praktikern für die Praxis vorgelegt
wird. Erheblich erweitert worden sind die Darstellungen der Leistungen nach dem
OEG in Verbindung mit dem BVG, da sich diese aus dem reinen Gesetzestext des
BVG auch für einen geübten Praktiker, der nicht tagtäglich mit dem BVG arbeitet,
nur schwer erschließen lassen.

Hannover/Meppen, im Frühjahr 2010 Die Verfasser
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Bearbeiterverzeichnis

Es haben bearbeitet:

Dr. Gelhausen: §§ 2–3, §§ 4–11 und Teil B I
Prof. Dr. Weiner: § 1, § 3a
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